
w
w

w
.e

c
c
o

n
ti
s.

a
t 

 

 

 

 

UMSATZSTEUERLICHER DOPPELERWERB  

 
Eine fälschliche Inrechnungstellung von inländischer Umsatzsteuer durch den Lieferanten, obwohl bei ihm 
eigentlich eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung vorliegt, steht einer gleichzeitigen Besteue-
rung der Lieferung beim Empfänger in Form des D oppelerwerbs nicht entgegen.  
 
Die österreichische D -GmbH erwarb zwischen 2011 und 2015 bei österreichischen Lieferanten Waren, die grenz-
überschreitend in andere EU -Mitgliedstaaten geliefert wurden. Aus Sicht der österreichischen Lieferanten handelte 
es sich grundsätzlich um steuerfreie  innergemeinschaftliche Lieferungen (grenzüberschreitende Warenlieferung an 
einen anderen Unternehmer). Allerdings trat die D -GmbH den österreichischen Lieferanten gegenüber nicht mit 
der UID -Nummer des Bestimmungslandes  (EU-Ort, an den die Ware geliefert wurde), sondern mit ihrer öster-
reichischen UID -Nummer  auf. Aus diesem Grund stellten die Lieferanten die Rechnungen fälschlicherweise mit 
österreichischer Umsatzsteuer aus (Steuerschuld kraft Rechnungslegung), die die D -GmbH als Vorsteuer geltend 
machen wollte. Weiters erklärte die D -GmbH keinen innergemeins chaftlichen Erwerb  im jeweiligen Bestimmungs-
land. 
 
Doppelerwerb  

Aus Sicht des Empfängers  einer Lieferung ist der innergemeinschaftliche Erwerb immer dort zu besteuern,  
wo  sich der Liefergegenstand nach einer Lieferbewegung zwischen zwei EU -Mitgliedstaaten am Ende  
des Transports befindet  (Bestimmungsland). Für den Fall, dass der Empfänger gegenüber dem Lieferer jedoch 
mit der UID -Nummer des Abgangsortes  (hier Österreich) aufgetreten ist, wird ein zusätzlicher Erwerb in  
diesem Mitgliedstaat  (= Mitgliedstaat der UID -Nummer) bewirkt. Solange der Empfänger der Lieferung d ie  
korrekte Besteuerung des Erwerbs im tatsächlichen Bestimmungsmitgliedstaat nicht nachweisen kann, muss er 
somit sowohl im B estimmungsland, als auch im Mitgliedstaat der UID -Nummer (hier Österreich) die Erwerbsteuer 
an das Finanzamt ab führen. 
 
Entscheidung des Europäischen Gerichts (EuG)  

Das EuG entschied, dass die auf Seiten der Lieferanten bestehende Steuerschuld  kraft  Rechnungslegung   
(aufgrund der fälschlichen Inrechnungstellung der österreichischen Umsatzsteuer) und  die Besteuerung  eines  
zusätzlichen  innergemeinschaftlichen  Erwerbs  aufgrund der Verwendung der UID -Nummer zulasten der  
D-GmbH nebeneinander im selben Mitgliedstaat bestehen können, da sie jeweils unterschiedlichen Anwendungs-
voraussetzungen unterliegen und ihren eigenen Zweck verfolgen.  
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Da aber die irrtümlich in Rechnung gestellte Umsatzsteuer von den Lieferanten grundsätzlich berichtigt werden 
kann, sieht das Gericht die Grundsätze der Steuerneutralität und Verhältnismäßigkeit als gewahrt an.  
 
Fazit  

Innergemeinschaftliche Lieferungen und umsatzsteuerliche Reihengeschäfte erfordern die genaue Einhaltung 
formaler Voraussetzungen , um mögliche Steuerbefreiungen zu bewahren bzw. Doppelbesteuerungen zu ver-
meiden.  

 
 

http://www.eccontis.at/wp/newsletteranmeldung
mailto:office@eccontis.at?subject=eccontis%20informiert%20ABMELDUNG%20(Bitte%20einfach%20unten%20die%20E-Mail-Adresse%20eintragen)

